Modell einer politischen Vertretung der slowenischen Volksgruppe in Kärnten

(Positon der Einheitliste / Enotna lista )

E IN L E I T U N G

Die EL übermittelt über Anfrage dem Rat der Kärntner Slowenen gerne ihre Position zu der Vertretungsfrage der slowenischen Volksgruppe. Einleitend wird festgestellt, dass es sich hier um ein Modell der Volksgruppenvertretung handelt. Die EL versteht sich jedoch als Interessensvertreterin einer Region und ist offen auch für Angehörige der Mehrheitsbevölkerung.
Die EL bemüht sich seit Jahren um eine weitgehende Demokratisierung des Kärntner Wahlrechtes. Wir unterstützen alle Bemühungen die eine politische Partizipation der slowenischen Volksgruppe im Landtag ermöglichen würden. Wir unterstützen aber auch eine sinnvolle Reform der Volksgruppenstrukturen in Richtung mehr Demokratie und Zusammenführung der Kräfte. Das gegenständliche Papier soll genau diesen beiden Zielsetzungen dienen.  

Es ist angelehnt an ein Gutachten von Prof. Pernthaler, das dieser im Jahre 1991 im Auftrag des Amtes der Kärntner Landesregierung erarbeitet hat.   
Rechtspolitische Beurteilung:

Die zersplitterte, ausschließlich privatrechtliche (vereinsmäßige) Organisation der Volksgruppe wird nicht als sachgerechte politische Gesamtvertretung der Volksgruppe angesehen. Die Legitimation zur politischen Vertretung soll auf eine breite demokratische Basis gestellt werden. Eine so konstituierte Personalkörperschaft wäre begriffsmäßig mit öffentlichrechtlicher Autonomie ausgestattet, die Volksgruppe könnte eine Reihe von Aufgaben als „eigene Angelegenheiten“ in der bewährten Organisationsform der Selbstverwaltung besorgen.

Mitgliedschaft und Wahlberechtigung:

Das (aktive und passive) Wahlrecht zur gesetzlichen Vertretung der Volksgruppe wäre nach dieser Rechtskonstruktion ein subjektives (einfachgesetzlich gewährleistetes) Minderheitenrecht, das an den Status als Volksgruppenangehöriger gemäß Art. 7 Staatsvertrag 1955 gebunden ist. Gemäß VfSlg 9744/1983 sind für den Rechtsstatus „Minderheitsangehöriger“ nicht die objektiven (Sprache, Abstammung uä) oder subjektiven (Volksbewusstsein uä) Merkmale bedeutend, sondern einzig und allein „der Wille zum Gebrauch der Minderheitenrechte“. Dieser käme mit der Ausübung des Wahlrechts zum Ausdruck.

Die Wahl der Volksgruppenvertretung:
Gleichzeitig mit der Landtagswahl wird eine Wahl der Selbstverwaltungskörperschaft der Volksgruppe (Volksgruppenvertretung) durchgeführt. Im Geltungsbereich des Minderheitenschulgesetztes wird zusätzlich zum Wahlzettel für die LTW, jedem Wahlberechtigten auch ein Wahlzettel für die Wahl der Volksgruppenvertretung in die Wahlzelle mitgegeben. Praktisch könnte man es auch so lösen, dass im autochthonen Siedlungsgebiet der Volksgruppe in den Wahlzellen Stimmzettel für die Wahl der Volksgruppenvertretung aufgelegt werden (Personen, die außerhalb dieses Gebietes wohnen, können einen Stimmzettel anfordern). Jeder, der sich des Wahlzettels zur Wahl der Vertretung der Kärntner Slowenen bedient, bekennt sich damit als Angehöriger der slowenischen Volksgruppe. Es ist aber sichergestellt, dass dieses Bekenntnis in der Wahlzelle und somit geheim und nicht nachprüfbar erfolgt. Die Anlegung eines Volksgruppenkatasters bzw. gesonderten Wählerverzeichnisses ist nicht erforderlich und wird von der EL auch abgelehnt.
Die Volksgruppenvertretung soll beispielsweise aus 36 Mandataren bestehen (Angelehnt an den Kärntner Landtag). Gewählt wird nach dem Verhältniswahlsystem (D´Hondtsches Verfahren). Somit könnten die derzeitigen drei Organisationen der Kärntner Slowenen (Rat, ZV, Gemeinschaft) als Fraktionen zu der Wahl antreten. Die finanzielle Unterstützung der Fraktionen wäre auch an deren Stärke bei den Wahlen gebunden. Das passive Wahlrecht wäre an das Bekenntnis, der Volksgruppe anzugehören, gebunden und überprüfbar. Es müsste ein Kontrollmechanismus eingerichtet werden, ähnlich jenem, der für die Mitglieder der Volksgruppenbeiräte vorgesehen ist (Missbrauchskontrolle).

Vertretung im Kärntner Landtag:
Der Vorsitzende der gewählten Volksgruppenvertretung müsste automatisch auch – ähnlich wie die Vertreter des Bundesrates – im Landtag mit Rederecht, Mitwirkungsrecht und Antragsrecht vertreten sein. Dazu müsste die Geschäftsordnung des Landtages und die Kärntner Landesverfassung entsprechend angepasst werden. 

Innere Organisation und Zuständigkeiten:

Als öffentlichrechtliche Körperschaften gibt sich die so gewählte Volksgruppenvertretung selbst ihre Geschäftsordnung und bestellt ihre Vollzugs- und Kontrollorgane. Sie müsste vom Staat bestimmte Kompetenzen übertragen bekommen: die Verfügung über die für die Volksgruppe zur Verfügung gestellten Förderungsmittel, die aktive Beschwerdelegitimation vor den Höchstgerichten in Volksgruppen Angelegenheiten, Begutachtungs- und Vorschlagsrechte, teilweise auch das alleinige Vorschlagsrecht (z.B. für die Leiter der Minderheitenabteilungen bei den Landesschulräten); allgemein Angelegenheiten, die in überwiegendem Interesse der Volksgruppe liegen und von ihr selbst besorgt werden können.

Staatsaufsicht:

Diese sollte sich auf eine Rechtmäßigkeitskontrolle beschränken und der Aufsicht über die Gemeinden nachgebildet werden:

· Aufsicht über die Gebarung mit öffentlichen Mitteln;

· Organisationsaufsicht.

Kompetenzfrage:

Einige Argumente der Verfassungsrechtssprechung (VfSlg 3314/1958) sprechen dafür, dass die Errichtung einer autonomen öffentlichrechtlichen Volksgruppenvertretung Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung sein sollten. Andererseits sind die Bezüge zur Landesverwaltung so stark, dass sich aber jedenfalls aus praktischen Gründen eine landesgesetzliche Regelung empfehlen würde. Das hätte auch den Vorteil, dass nicht alle Volksgruppen in Österreich dieses Modell umsetzen müssten.
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